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Geplante Weiterentwicklung der Schulen in Bremerhaven
Geplante Änderungen des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes (GRÜNE) 

In den bisher nur im Schulausschuss vorgelegten Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Schulen in Bremerhaven wird u. v. a. 
in einer so genannten Konzeptionsphase eine „Lernraumgestaltung“ vorgeschlagen. 
Zitat: „Die Schule öffnet sich zum Stadtteil und nutzt außerschulische Lernorte im engeren und weiteren Umfeld.“ und: „Die Schule hat Kontakte zu unterschiedlichen Bildungs- und Unterstützungseinrichtungen in der Region“.

In der so genannten Entwicklungsphase in der Lernraumgestaltung heißt es: 
„Die Schule hat feste Kooperationsbeziehungen mit abgebenden und aufnehmen Einrichtungen des Bildungswesens“.

In der so genannten Konkretisierungsphase ist in der Lernraumgestaltung geplant:
„Es existiert eine am jeweiligen Kind bzw. Jugendlichen orientierte Zusammenarbeit von sozialen Unterstützungselementen (z. B Amt für Jugend und Familie, Gesundheitsamt, Berufsberatung) und Schule. 

In dem vorgelegten Zeitraster des Schulamtes fehlen jegliche Einbindung der Bildungseinrichtungen im vorschulischen Bereich und ihrer Gremien und Ausschüsse des Amtes für Jugend und Familie, wie z. B. des Unterausschusses zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, oder des Unterausschusses Jugendhilfeplanung.


Wir fragen den Magistrat:

1. Wie und wann werden die Dezernate, die in den Empfehlungen der Kommission aufgezeigt sind, (wie z.B. der Jugendbereich, Soziales und Gesundheit) in die weiteren Beratungen zur Weiterentwicklung der Schulen einbezogen?

2. Wie werden die geplanten Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Schulen in der „Bildungseinrichtung Kindertagesstätte“ an die Eltern und das dort tätige Personal übermittelt, zur Beratung gebracht und die Empfehlungen aus dem vorschulischen Bereich zurück an das Schulamt bzw. an die betroffenen Dezernate weitergeleitet? D.h.: Welche Art der Beteiligung und Rückbindung ist hier vorgesehen? 

3. Warum ist das Amt für Jugend, Familie und Frauen, die Ausschüsse und  Unterausschüsse aus diesem Dezernat in der bisherigen Planung zur Weiterentwicklung der Schulen (und entsprechend den vorgesehenen Phasen) in Bremerhaven bisher unberücksichtigt? 

4. Ist geplant, analog der Regelungen in Bremen, eine Stellungnahme des Jugendhilfeausschusses zu den geplanten Änderungen des Schul -und Schulverwaltungsgesetzes abzugeben?

5. Wenn nein, warum nicht?

6. Wenn ja, wie werden die Gremien und Einrichtungen im Bereich des Amtes für Jugend, Familie und Frauen über die geplanten Änderungen informiert, insbesondere die Mitglieder im Jugendhilfeausschuss?

7. Wann tagt ein Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie und Frauen nur zu diesem Thema?

8. Wie ist der vorgesehene Beteiligungsprozess in den Bremerhavener Schulen zu den geplanten Änderungen des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes seitens des Schulamtes organisiert?

9. Wie ist die, in der Stadtverfassung vorgesehen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in diesem Prozess gewährleistet und durch wen?  


II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am       beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:
1. Die Grundsatzdiskussionen über die Entwicklung im Schulbereich sollen bis Ende März abgeschlossen werden. Anschließend sollen detaillierte inhaltliche Diskussionen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit Schulleitungen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen, Eltern, Mitbestimmungsgremien und sonstigen Interessenvertretungen geführt werden. In diesem Zeitraum wird auch das Dezernat III in die Beratungen einbezogen.

Die Art der Einbindung ist noch nicht abschließend geklärt.
Eine Einbindung des Dezernates VIII ist bisher nicht geplant.
2. Die Einbindung der Eltern von Kindern, die eine Kindertagesstätte besuchen und die Diskussion mit dem Personal der Kindertagesstätten werden vom Dezernat III sichergestellt. Zuvor ist zwischen Dezernat III und Dezernat IV grundsätzlich festzulegen, wie die Bildungsprozesse im Elementarbereich angelegt werden soll und wie die Abstimmung zwischen Elementarbereich und Primarbereich erfolgen soll. Die Kommunikation zwischen Schulaufsicht, Schulamt und Amt für Jugend, Familie und Frauen wird dabei weiter intensiviert werden.
3. Das Amt für Jugend, Familie und Frauen, die Ausschüsse und Unterausschüsse aus dem Dezernat III sind in der bisherigen Planung zur Weiterentwicklung der Schulen bisher unberücksichtigt geblieben, da die Diskussionen in allen schulischen Gremien der Stadt und weiteren gesellschaftlichen Gruppen nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen erst ab März 2009 vorgesehen ist.

4. Seitens des Dezernats IV ist nicht geplant, zu den Änderungen des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes eine Stellungnahme des Jugendhilfeausschusses einzuholen. 

5. Der Magistrat erhielt am Freitag, den 16.01.2009 von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft die am 13.01.2009 vom Senat beschlossene Fassung der Vorlage „Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen“. Mit Übersendung des Gesetzentwurfes erhielt der Magistrat die Gelegenheit zu den beabsichtigten Änderungen Stellung zu nehmen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass der endgültige Entwurf am 16.04.2009 in der Deputation für Bildung beraten wird, um ihn dann über den Senat der Bürgerschaft (Landtag) zur Beratung und Beschlussfassung zuzuleiten.

Eine breitere Diskussion des Gesetzentwurfes ist in diesem engen Zeitrahmen leider nicht möglich. 

6. entfällt, da nicht geplant

7. Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie und Frauen werden aufgrund des zeitlichen Aspektes nicht zum Thema Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz tagen.

8. Vom Schulamt wurden keine Beteiligungen der Bremerhavener Schulen zu den geplanten Änderungen des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes organisiert. Wie bereits ausgeführt, liegt die Aufgabe der Beteiligung der Schulen am Gesetzgebungsverfahren in den Händen der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat die Schulleitungsmitglieder der Bremerhavener Schulen im Übrigen am 09.03.2009 zu einem feedback-Gespräch in das Schulzentrum Geschwister Scholl eingeladen.

9. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolgt im Rahmen der Entwicklung der Schulen von der Konzeptionsphase zur Realisierungsphase. Die Beteiligungsrechte der Schülerinnen und Schüler ergeben sich nicht nur aus der Stadtverfassung, sie sind auch im Schulverwaltungsgesetz normiert.
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